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Teilrevision der Verfassung des Kantons Zug (Kantonsverfassung, KV) vom 31. Januar
1894 sowie des Gesetzes über die Verantwortlichkeit der Gemeinwesen, Behördemitglie-

der und Beamten vom 1. Februar 1979 (Verantwortlichkeitsgesetz, VG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Regierungsrat hat am 11. Juli 2017 den Entwurf einer Teilrevision der Kantonsverfassung

sowie des Verantwortlichkeitsgesetzes VG verabschiedet. Mit dieser Revision wird eine erheb-

lich erklärte Motion betreffend Einführung eines Amtsenthebungsverfahrens für gewählte Be-

hördemitglieder umgesetzt.

Im Auftrag des Regierungsrates laden wir Sie ein, zu diesem Erlassentwurf Stellung zu neh-

men. Ihre Vernehmlassung erbitten wir schriftlich und per E-Mail (naemi.bucher@zg.ch) bis

spätestens Montag, den 30. Oktober 2017.

Für Ihre Mitarbeit danken wir Ihnen bereits im Voraus bestens.

Freundliche Grüsse
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Beilagen:

Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 11. Juli 2017 betreffend Teilrevision der

Verfassung des Kantons Zug (Kantonsverfassung, KV)vom 31. Januar 1894 sowie des

Gesetzes über die Verantwortlichkeit der Gemeinwesen, Behördemitglieder und Beam-

ten vom 1. Februar 1979 (Verantwortlichkeitsgesetz, VG);

Synopse betreffend Teilrevision der Kantonsverfassung;

Synopse betreffend Teilrevision des Verantwortlichkeitsgesetzes;

Verzeichnis derVernehmlassungsadressatinnen und Vernehmlassungsadressaten.


